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RS OGH 1957/6/6 1Ob158/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.06.1957

Norm

ZPO §228 C3

Rechtssatz

Hat das Verlassenschaftsgericht anläßlich der Inventarisierung des Nachlasses den Eigentumsansprecher auf den

Rechtsweg verwiesen, dann kann weder das Prozeßmittelgericht noch das Rechtsmittelgericht die

Eigentumsfeststellungsklage des auf den Rechtsweg Verwiesenen wegen des Mangels eines rechtlichen Interesses

abweisen.
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